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31 O 351/23 
  
  

 

 

Landgericht Köln 
  

IM NAMEN DES VOLKES 
 

Versäumnisurteil 
 

In dem Rechtsstreit 
 

des Verbraucherzentrale Hamburg e.V., vertreten durch den Vorstand Michael 
Knoblauch, Kirchenallee 22, 20099 Hamburg, 
 

Klägers, 
 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Fluhme & Partner,  
Bartelsstraße 56, 20537 Hamburg, 

 
gegen 

 
die Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung Srinivasan 
Gopalan, Dr. Ferri Abolhassan, Dr. Kerstin Baumgart, Wolfgang Metze, Dr. 
Abdurazak Mudesir, Simone Thiäner und Klaus Werner, Landgrabenweg 151, 
53227 Bonn, 
 

Beklagte, 
 

Prozessbevollmächtigte: Danckelmann und Kerst Rechtsanwälte 
Partnerschaft mbB,  
Lise-Meitnerstr. 4, 60486 Frankfurt, 

 
hat die 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln 
im schriftlichen Vorverfahren am 27.03.2024 
durch den Richter am Landgericht Dr. Hoppe, den Richter am Landgericht Dr. 
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Neurauter und den Richter Bredebach 

für Recht erkannt: 

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall 

der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 

EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft von bis zu sechs 

Monaten zu unterlassen, gegenüber Verbrauchern bei der Abwicklung von 

mit diesen geschlossenen Verträgen über die Bereitstellung von Zugängen 

zum öffentlichen Telekommunikationsnetz an festen Standorten wie aus 

dem mit diesem Urteil fest verbundenen als Anlage K 2 vorgelegten 

E-Mail-Ausdruck ersichtlich zu behaupten, sie gingen bei der Erteilung eines 

durch einen Wechsel ihres Wohnsitzes bedingten Auftrags zur Fortführung 

des Vertrags an ihrem neuen Wohnsitz eine neue Mindestvertragslaufzeit 

ein. 

Die Beklagte wird weiter verurteilt, an den Kläger 297,50 EUR nebst Zinsen 

in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 

dem 05.12.2023 zu zahlen. 

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

 

Ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe (gemäß § 313b Abs. 1 ZPO). 
Der Streitwert wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt. 

 

 
 
 
Dr. Hoppe 
 

 
 
Dr. Neurauter 
 

 
 
Bredebach 
 

      
 


